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Adressen, die Allerhöchsten Propositiouen
betreffend.

Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich das Nesnltat der in der heutigen Plenar-Sitzung in i. ^ahl der Mit«lieder

Gcmäßheit des Z 24 des Gesetzes vom 1. Mai vorigen Jahres, betreffend !°m", I.,m 1851 we«e»
die Einführung einer Klassen- und flassisizirtenEinkommensteuer, Einfuhr»»« einer Klasse»-

vorgenommenen Wahlen zur Bildung der Bezirks-Commissionen nach den darüber von dem „„„ rlassifizirten Cinrom-
Herrn Finanz-Minister ertheilten Instructionen. in Nachstehendemganz ergebenst mitzuthcileu. mensteuer z» bildende» Be-

Die Zahl der Stimmenden war 52, absolute Stimmenmehrheit 27. zirks'.Cmmmsswn.
Es wurden gewählt:

II. Für den Itegierungsbezirk Goblenz.
») Aus den Mitgliedern des Landtags,

l) Der Landtags-MarschallFreiherr von Wald¬
bot t - V o r n h e i m.

2)2) .,

I. Für den Negierungöbezirk Eöln.
u) Aus den Mitgliedern des Landtags,

l) Der Abgeordnete Geheimer Ober-Bcrgrath Nög<
gerat h auo Bouu.

„ Budde, Bürgermeister von
Neustadt.

„ Schult, Bürgermeister von
Messen.

l») Aus den Einfominensteuerpfllchtigcn.
4) Freiherr von Eltz-N üben ach von Wahn.
5) Friedrich Haegcr, Gutsbesitzer von Nünderath.
6) Freiherr von Vianco von Cöln.
7) von Müller, Carl Friedrich, von Burg Met-

ternich, im Kreise Euskirchcn.
8) Schumacher, Bürgermeister von Meckeuhcim.
9) Franz Heuser zu Cöln.

Zu Stellvertretern:
^<I ».

1) Der Abgeordnetev on B uggen Hagen, Bürger¬
meister zu Godcsbcrg.

2) „ „ Faßbinder, Gutsbesitzerzu
Dünnwald, Kreis Mülheim.

3) Der Gutsbesitzer Liever zu Brüht.
4) Der Rentner Niegeler zu Bonn.
5) „ Gutsbesitzer Pinger zu Widdcrsdorf.
6) „ Kaufmann Moll zu Mühlheim.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig, mit Aus¬
nahme der des Gutsbesitzers von Müller zu Mettcr-
»ich, welcher nur 51 Stimmen erhielt,)

AbgeordneteFreiherr von Salis»Soglio
von Gcmünden.

3) „ „ Dr, Wurzer von Niederham-
mcrstein.

l») Aus Einkommenstcucrpflichligen.
O Simon Clemens zu Coblenz.
5) Florian Vianchi zu Nette.
L) von Wildberg zu Kruft.
7) Gutsbesitzer Stoll zu Altenkirchen.
8) Adolph Vöcking zu Trarbach.
9) HüttenbcsitzerHeinrich Purizelli zu Rheinböl-

lcrhütte.
Zu Stellvertretern:

1) Der Abgeordnete Graf von Wester hold zu
Obcrhausen, Kreis Duisburg.

2) „ „ van der Veeck, Bürgermei¬
ster zu Ncuwied.
zz i,.

3) Friedrich Ingenohl zu Neuwied.
4) Johann Kehrmann ;n Coblenz.
5) Gutsbesitzer Dötsch zu Münster.
6) Gustav Jung zu Kirchen.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Ginstimung, mit Aus¬
nahme der des Abgeordnete» Freiherrn von Salis-
Soglio, welcher nur 51 Stimmen erhielt,)
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III. Für den Itegierungsbezirk Aachen.
») Aus den Mitgliedern des Landtags.

1) Der Abgeordnete Freiherr von Geur zu Mo¬
ders heim, Kreises Düren.

2) „ „ Iungbluth, Bürgermeister
zu Iülich.

3) „ „ Beemelmans, Vürgermei-
ster zu Prümmern.

d) Aus den Einkommcnsteuerpflichtigcn.
4) Freiherr von Coels von der Vrügghen zu

Aachen.
5) Freiherr von Leu kam zu Elsum.
L) Alerander Scheibler zu Montjoie.
7) Johann Arnold Bischof zu Aachen.
8) Peter Jacob Poensgen zu Vlumenthal.
9) Anton Schöller zu Correnzig.

Zu Stellvertretern:

1) Der AbgeordneteGraf von Golstcin zu Schloß
Breil.

2) „ „ Freiherr von Mplius zu Lin-
zenich. Kreis Iülich.

3) Friedrich Leopold Schocller zu Düren.
4) Johann Joseph Mattonct z» St. Vi!h.
5) Gutsbesitzer Keller zu Ncumerbccrc».
L) Adolph Busch zu Heinsberg.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig,)

IV. Für den Negierungsbezirk Trier.

») Aus den Mitgliedern des Landtags.
1) Der Abgeordnete Kaufmann Savouc zu Trier.
2) „ „ Bürgermeister Wagener zu

Saarbrücken.

l,) Aus den Einkommcnstcuerpflichtigen.

3) Kaufmann Franz Bruch zu St. Wendel.
4) GutsbesitzerJohann Peter Limbourg zu Bit.

bürg.

5) Gutsbesitzer Peter Schoemann zu Wittlich.
6) „ Nicolaus Doudou zu Wallerfangen.

Zu Stellvertretern:
^.1 .-..

1) Der Abgeordnete von Haw zu Trier.

2) Karl Bo ecking zu Ncuenkirchen.
3) Franz Als, Gerber zu Primi.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig,)

V. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
») Aus den Mitgliederndes Landtags.

1) Der Abgeordnete Freiherr von Plettenberg
zu Mcbrum, Kreis Duisburg.

2) „ „ Bürgermeister Compes zu
Neuwert, Kreis Gladbach.

3) „ „ von Epnern zu Barmen.
4) „ „ Hunzinger, Tuchfabrikant

zu Erefeld.

1^) Aus den Einfoinmensteuerpftichtigen.
5) Graf von Hoensbroech zu Haus Haag.
«) M. Vücklers zu Dülkcn.
7) Bürgermeister Sartorius zu Dick.
8) Kaufmann Trin laus zu Düsseldorf.
9) „ H. Wülfiug zu Elberfeld.

ll)) Fabrikant Ernst Iohannp zu Hückeswagen.
11) „ H. Weicrsbcrg zu Solingen.
12) „ H- Krapp zu Mülheim.

Zu Stellvertretern:

1) Der Abgeordnete Leven, Bürgermeister zu
Benrath.

2) „ „ Fr. A. Iosten, Ritterguts¬
besitzer zu Neuß.
Hä l..

3) Johann Heinrich Heymann zu Emmerichcr
Eiland.

4) (,. H. van Eicken zu Mülheim.
5) G. Kyllmann zu Wald.
L) Eduard Frings zu Uerdingen.

(Sämmtliche Wahlen erfolgten Einstimmig.)
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Die mir mittelst gefälligen Schreibens vom 22. September °. mitgetheilten 5 Verzeichnisseder
einkommcnsteuerpstichtigenEinwohner der Regierungsbezirke Eoblenz, Trier, Aachen, Cöln und
Düsseldorf erfolgen anbei zurück.

Düsseldorf, den 24. September 1852.

Der Landtags -Marschall:

Gcz: von Waldbott.
An

den Königliche» Landtags-Commissar
Ober - Präsident,'» der Nhei»prl,".'i»z

Herr» uv» K l c ist. Nc tz o w
Hochwc>hlgeborc»

hier.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Allcrgnädigster König und Herr!

Euer KöniglicheMajestät haben mittels Allerhöchster Ordre vom 19. Juli dieses Jahrs zu 2. Geseß-Cutwurf in Be-
befehlen geruht, daß mit der Bildung der in der Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnuug
vom 11. März 1850 angeordneten neuen Kreis- und Provinzial-Vcrtrctungcn nicht Wetter ^,^
vorgegangen und den Kammern bei ihrem nächsten Zusammentreten geeignete Vorlagen
in dieser Angelegenheit gemacht werden sollen.

Euer Majestät haben bei Erlaß dieses Allerhöchsten Befehls die Absichtausgesprochen, daß bei
Aufhebung der Kreis-, Bezirks, und Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 die weitere Gesetzgebung
anknüpfend an den Ncchtszustandvor dem 11. März 1850 und mit Berücksichtiguugprovinzieller Verschie¬
denheiten und Eigenthümlichkeiten unter Mitwirkung der Provinzial-Vertretungen geregelt werden solle.

Ener Majestät Minister des Innern hat demnach mittels des in Euer Majestät Allerhöchstem Auf¬
trag erlassenen Propositions» Dekrets vom 12. September dieses Jahrs auch dem rheinischenProvinz.al-
Laudtage den von der Ersten Kammer in der letzten Session berathenen, jedoch nicht zum Abschluß getom<
mencn Entwurf einer Kreis. Ordnung, sowie auch den Entwurf einer Provinzial-Ordnung zur Begut¬
achtung vorgelegt. n- , - c

Die rheinischeProvinzial-Vertretung hat die Prüfung und Begutachtung dieser Gesetzentwürfe
'"it dem der hohen Wichtigkeit des Gegenstandes gebührenden Ernst und Gründlichkett vorgmommen, und
beehrt sich, ihre Bemerkungen und Beschlüsse in der hier beigefügten Zusammenstelluug<^uer Majestät
allerunterthäuigst vorzutragen. .„ ^,, «, -^^..' «.

In dem Vertrauen, daß Euer Majestät diesen unseren Beschlüssen Allerhöchst Ihre Berücksichtigung
bei Ihren ferneren Entschließungen werden zu Theil werben lassen, verharren w.r m unverbrüchlicher
Treue ....

Guer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Stände der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 11. October 1852.



Beschlüsse der Provinzial-Versammlung
zu dem

Enlwurt einer Provinzial-Ordnung.

Vie 88 1 und 2 wurden unverändert angenommen.
8 3. Für die Annahme des ersten Satzes, sowie der Lin, ». und 1». entschied sich die Versamm¬

lung in ihrer Mehrheit, für die Annahme der Z^itt, o. aber mit 37 gegen 29 Stimmen.
Der weitere Theil des § wurde ohne Widerspruch angenommen.
Nach erfolgtcr Abstimmung und Annahme der I^ilt. e. beschloß der Stand der Landgemeinden

wegen vorgeblicher Verletzung seiner Interessen, Sondcrung im Theile mit 17 gegen 5 Stimmen und
behielt sich besondere Beschlußfassungvor.

§ 4. Der erste Satz wurde mit 37 gegen 30 Stimmen, der übrige Theil des Paragraphen von
der Mehrheit unverändert angenommen.

§ 5. Den im Bericht des Ausschussesniedergelegten Bemerkungen wurde von der Versammlung
einstimmig zugestimmt, und eben so die Streichung des Wortes: Kreisständische, beschlossen.

8 6 unverändert.
8 7. Statt der Fassung des Entwurfs wurde auf den Vorschlag eines Mitgliedes Folgendes

beschlossen:
Wählbar ist jedes Mitglied eines Standes, welches zum Kreistage wählbar
ist, jedoch erst nach Vollendung des 30sten Lebensjahres.

§ 8. Der vom Ausschuß vorgeschlageneZusatz zum erste» Alinea wurde einstimmig, die Abände¬
rung des letzten Satzes dahin:

die Prüfung der Wahlen geschieht durch die Prov in zial- Versammlung,
von der Mehrheit angenommen.

8 9. Zum ersten Alinea wurde folgende Zusatz-Veränderung: „welche die Provinz allein oder
vorzugsweise angehen," vorgeschlagen und einstimmig angenommen, und ebenso in Nr. 5, 6 die
vom Ausschüsse vorgeschlagene Streichung der Worte:

„auf der linken Nheinseite."
8 9». Auf den Antrag eines Mitgliedes beschloßdie Versammlung einstimmig die Aufnahme des

folgenden Zusatz - Paragraphen:
Das Recht der Provinzial . Versammlung, Bitten und Beschwerden an
Seine Majestät den König zu bringen (Art. 32 der Verfassungs- Urkunde)
wird durch die Special - Bestimmungen des ß 9 nicht beschränkt.

Individuelle Bitten und Beschwerden kann die Provinzial - Versamm¬
lung gleich an die betreffenden Behörden oder unmittelbar au den König
verweisen.

Die 88 1t) bis 15 wurden unverändert angenommen.
8 16. In Uebereinstimmung mit der Bestimmung im tz 54 des Gesetzes vom 27. März 1824,

betreffend die Provinzialstände für die Nhcinprovinz, sowie in Berücksichtigungder Umstände, daß in der
Stadt Düsseldorf ein eigenes Ständchans ganz zweckentsprechend und mit Beihülfe eines bedeuteudcn
Zuschusses der Stadt erst vor Kurzem ncuerbaut worden ist, daß auch diese Stadt als Versammlung für
den Landtag in jeder Beziehung ganz besonders geeignet ist, beschloßdie Versammlung auf den nachträg¬
lichen Vorschlag des Ausschusses in dem Bericht die Bitte an des Königs Majestät niederzulegen, daß
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Allerhöchstdcrselbegeruhen möge, die Stadt Düsseldorf auch fernerhin zum Vcrsammlungs-Orte des
Landtags zu bestimmen.

8 17 unverändert.
8 !8. Die Bemerkungen und Beschlusse des Ausschusseswurden von der Mehrheit der Versamm¬

lung i» allen Theilen als richtig anerkannt.
Die §s 19 bis 28 wurden von der Versammlung unverändert angenommen und den Vemerkungen

und Beschlüssen des Ausschusseszu den einzelnen Paragraphen von der Mehrheit zugestimmt.
8 29. Die Bemerkung des Ausschusses und der von ihm vorgeschlageneZusatz wurde von der

Versammlung richtig befunden und angenommen.
Die 8§ 30 und 31 wurden uuveräudert angenommen und hiermit die Berathung beider Gesetz-

Entwürfe beendet.
Düsseldorf, den 8. October 1852.

Der Landtags- Marsch all: Der Berichterstatter:
Gez. : v. Waldbott - Vornheim. Gez. : Iungbluth.

Bericht des zweiten Ausschusses des interimistischenrheinischen
Provinzinl - Landtages

über den

Entwurt einer Prouin^ial - Ordnung.

Der zweite Ausschuß war gleichzeitigmit der vorläufigen Begutachtung eines mittelst des im Allerhöch.
sten Auftrage von dem Minister des Innern erlassenen Propositious« Dekrets vom 12. September d. I.
vorgelegten Entwurfs einer Kreis-Ordnung auch zur Begutachtung einer ebenso vorgelegten Provinzial-
Ordnung beauftragt worden.

Indem der zweüe Ausschuß sich des ihm gewordenen Auftrages erledigt, nimmt derselbe aus seine
einleitenden Bemerkungen zu dem Bericht über den Entwurf einer Kreis-Ordnung Bezug, indem er der
Ansicht ist, daß dieselben Grundsätze, welche er bei Begutachtung der Kreis-Ordnung in seiner Mehrheit
ausgesprochen und dem hohen Landtage zur Annahme empfohlen, ebenso bei der Provinzial-Ordnung zu
Grunde gelegt werden müssen und in dem vorgelegten Entwurf auch wesentlich wirklich zu Grunde
gelegt sind. ,.. , >< i ,r .

Hiernach glaubt der Ausschuß sofort zur Spezial-Verathung der einzelnen Paragraphen des Ent<
Wurfs übergehe» und zur Vermeidung von Wiederholungen auch selbst auf die Bemcrkunge» zu den c.n.
zclnen Paragraphen des Kreis-Ordnungs-Entwurfs verweise» zu dürfen, mit der zusätzlichen Bemerkung,
daß der Entwurf dem vorigjährigcu Gutachten des Provinzial-Laudtagcs im Wesentlichenentspricht.

Zu deu 8§ 1 und 2 fand sich nichts zu bemerken. c. ^ ^
Zu § 3 wurde vorgeschlagen, die Bcstimmuuge» unter °. und °. des Entwurfs zu streichen und

folgende an deren Stelle zu setzen: «, . ,
„Aus gewählten Abgeordneten der Besitzer solcher innerhalb der Provinz gelegenen Guter,
welche einen jährlichen Rein-Ertrag von mindestens 1000 Thlr. haben."

Dieser Antrag wurde vom Ausschuß mit 10 gegen 3 Stimmen abgelehnt, die Fassung des Entwurfs
aber zu «., !>. und °. mit gleichen Stimmen unverändert angenommen.
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Die Gründe für und gegen den Antrag sind bereits im Bericht des zweitenAusschusseszu 8 2 des
Entwurfs einer Krcisorbnung erörtert, weshalb hier einfach ans jenen Bericht verwiesen wird.

Der übrige Inhalt des 8 3 wurde ohne Widerspruch cinstiinmig angenommen.
Zu 8 4 fand sich nichts zu erinnern.
8 5. Ueber den Inhalt des 8 5 entspann sich im Ausschuß eine weitläufige Erörterung, weil man

der Ansicht war, daß die Fassung desselben so generell gehalten sei, daß einzelne Bestimmungen auf das
bisher in der Nhcinprovinz bestandene Wahlvcrfahren und ganz besonders ans den Wahlmodus der Ab¬
geordneten der Landgemeinden nicht passend sein dürften. Der Ausschuß war aber einstimmig der Meinung,
daß es für die Verhältnisse der Rheinprovinz am angemessensten sei, den nach dem Gesetz vom 13. Juli
1827 bestandenen und bewährten Wahlmodus wesentlich, die Eintheilung der einzelnenWahlbezirke so wie
die Verthcilung der Zahl der Mitglieder des betreffenden Standes der Kreis-Versammlungen auf die ein¬
zelne» Wahl-Versammlungen und die Vertheilung der Zahl der zu wählenden Abgeordneten auf diese »ach
dem vor dem Erlaß der Gesetzgebungvom 11. März 1850 bestandeneu Nechtszustandvollständig und un»
verändert beizubehalten, so daß beispiclshalbcr die Wahlen der Abgeordneten der I, Kurie durch direkte
Wahlen d« sämmtliche!! Wahlberechtigten in zwei Wahlbezirken zu geschehenhaben; daß die bisher zu
Virilstimmen berechtigten Städte als gesonderte Wahlbezirke fortbestehen und ihre Abgeordneten durch die
vereinigte Versammlung des Gemeinde-Vorstandes mit der Gemeinde-Vertretung zu wählen haben; daß
für die bisher«» zu Kollektiv-Stimmen berechtigten Slädte gleichfalls die bisherigen Wahl-Verbände bei¬
behalten und die Abgeordneten von den als Wahl-Versammlung zusammentretenden städtischen Mitgliedern
der einzelnen Kreis-Versammlungen direkt gewählt werden; baß aber die Abgeordneten der Landgemeinden
ebenfalls in den bisher bestandenen nach den fünf Ncgicriingsbczirken eingetheilten Wahlbezirken, jedoch
indirekt in der Weise gewählt werden, daß die einzelnenKreis-Versammlungen eine den Verhältnissen ent¬
sprechendeAnzahl von Mitgliedern ihrer ländlichen Krcistags-Verordneten zur Wahlversammlung für die
Wahl der ländlichen Landtags-Abgcordncten durch Wahl entsenden.

Dieser für die Abgeordneten der Land-Gemeinden vorgeschlageneindirekteWahlmodus erschiendem
Ausschuß um deßhalb empfehlenswert!), um zu große Wahlversammlungen, welche offenbar bei dem Zu¬
sammentreten der sämm!liehen ländlichen Mitglieder aller Kreis-Versammlungen sich ergeben würden, zu
vermeiden und entspricht dem bisher praktischbewährt gefundenen Verfahren. Nach der einstimmigenAn¬
sicht des Ausschuffes ist aber jede verkleinernde Eintheilung der Wahlbezirke, insbesondere für die Wahlen
der Abgeordneten der Landgemeinden zu vermeiden und dürfte jedes entgegenstehendeEiperimentiren nur
zu leicht nachtheilige Folgen mit sich bringen.

Der Ausschuß glaubte diese seine nach ausführlicher Erörterung einstimmiggewonnene Ansicht in
dem Bericht aussprechen zu müssen, ohne jedoch einen bestimmten Vorschlag wegen Abänderung der Ve<
stimmungen des 8 5 zu machen und ohne eine Zusatzbcstimmungin Vorschlag zu bringen; er beantragt
einfach, zur Vermeidung von etwaigen Begriffsverwirrungen das Wort ,, kreisständische" vor Wahl-
Versammlungen zu streiche», im Ucbrigen aber den Paragraphen unverändert a»zu»chmen.

Der Ausschuß glaubte aber noch, um so weniger an dieser Stelle Spezial-Bestimmungcn für die
Nheinprovinz aufnehmen zu dürfen, als, seiner Ansicht nach, bei richtiger und den einzelnen Verhältnissen
entsprechenderAnwendung der im folgenden 8 L enthaltenen Befugnisse der Provinzial-Vcrsammlung alles
für die Provinz in Bezug auf Bildung der Wahlbezirke nnd auf die Verthcilung der Abgeordneten sowie
auf den Wahlmodus selbst Wünschcnswcrthe erreicht werden kann.

Der Ausschuß erkennt zwar unbedingt an, daß er so wenig, wie die jetzige interimistischeProvin¬
zial-Vcrsammlung, falls diese seinen Ansichten zustimmenwird, irgendwie befugt ist, durch etwaige Vor¬
schläge den Befugnissen der künftigen Provinzial-Versammlung vorzugreifen, erachtet es aber für seine
Pflicht, das von ihm als richtig und nützlich Erkannte in dem Bericht niederzulegen.

Endlich konnte der Ausschuß sich auch noch aus dem Grunde nicht bestimmenlassen, zu dem Inhalt
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des 8 5 wesentlicheAbänderungen vorzuschlagen, weil der vorgelegte Gesetz-Entwurf auf alle Provinzen
des Staates Anwendung finden soll, und wie durch die gcmcichlcuErörterungen klar gestellt ist, auch
ohne irgend eine Beeinträchtigung der Verhältnisse u»d Eigenthümlichkeiten der Nheiuprovinz, wirklich
Anwendung finden kann.

§ 6- Hierzu war nach den vorangcschickten Bemerkungen zu Z 5 nichts weiter zu erinnern.
Zu § 7 war nichts zu bemerken, indem es der Festsetzung eines Census für die zu wählenden Land«

tags-Nbgeordneten nicht bedarf, weil hierauf schon bei Feststellungder Berechtigung zur Wählbarkeit für
die Kreis-Versammlung Bedacht genommen ist.

8 8. Hinter den Worten und wird durch neue Wahlen ersetzt, wurde der Zusatz vor«
geschlagen: die zuerst Ausscheidenden werden durchs Loos bestimmt, und als zweckmäßig
angenommen.

Ein fernerer Vorschlag, das letzte Alinea des § 8 zu streichen,und an dessen Stelle folgende Ve«
stimmung zu setzen: die Prüfung der Wahlen geschieht durch die Provinzial-Versamm-
lung, wurde mit 10 gegen 2 Stimmen angenommen.

Der Ausschuß ließ sich hierbei von dem Prinzip der möglichstenWahrung seines Rechts der Auto«
nomie leiten, welches bei einer uach dem Entwurf zusammengesetztenVersammlung die Interessen des
Staates in keiner Weise gefährden kaun, dessen Entziehung aber gerade bei Prüfung der Wahlen uud
der Qualitäten seiner eigenen Mitglieder die der Provinzial-Versammlung nothwendig gebührendeAutorität
jedenfalls verletzen würde.

Z 9. Untcr Nr. 5 «u!» I,. am Schluß beantragt der Ausschuß die Worte: auf der linken Nbein-
seit c zu streichen, weil die Bildung eiucs Bezirlostraßcn-Vaufouds auch für die rechte Nhcinscitc in Aus¬
sicht gestellt uud bereits auf die Ausführung Bedacht gcnommcu ist.

Zu dcu Z§ 10 bis 17 fand sich nichts zu erinnern.
Z 18. Gegen die im 8 18 enthaltene, der Gesetzgebungvor 1850 entsprechende und erfabrungs.

mäßig gut befundene Ernennung des Vorsitzendender Provinzial-Versammlung (Landtags-Marschall) und
dessen Stellvertreters durch Seme Majestät deu König wurde im Ausschuß kein Bedenken erhoben.

Zum zweiten Alinea uud zwar besonders zu dem Satze: der Land tags-Mar schall leitet
den Geschäftsgang glaubt der Ausschuß mit 10 gegen 2 Stimmen bemerkenzu müssen, daß er unter
diesem allgemeinen Ausdruck der Leitung des Geschäftsganges auch die Ernennung der Sekretäre, des
Kanzlei-Vorstehers und die Bildung und Zusammensetzungder Ausschüsse und die Ernennung der Vor¬
sitzenden derselben als zn den Befugnissen des Landtags-Marschalls gehörend versteht.

Ein Antrag, daß die Wahl der Ausschüsse durch die Proviuzial-Versammlung geschehen solle, wurde
mit 10 gegen 2 Stimmen abgelehnt.

Ein Zusatz-Antrag, daß die Erncnnuug des Landtags-Marschalls und dessen Stellvertreters wie
bisher nur aus Mitgliedern der ,. Kurie geschehen dürfe, wurde als eine unbegründete Beschränkungdes
dem Könige zustehendenErncnnungs-Nechtes mit 8 gegen 4 Stimmen abgelehnt.

Zu 8 19 war nichts zu erinnern.
Zu 8 20 wurde vorgeschlagenzur Beschlußfähigkeitder Provinzial-Versammlung statt der Anwesen¬

heit von mehr als der Hälfte der Mitglieder mindestens zwei Dritthcile derselben zu bedingen, dieser
Vorschlag aber mit 10 gegen 2 Stimmen abgelehnt.

8 21. Hierzu wurde ein Zusatz beantragt, daß bei Anträgen zur Aufnahme von Gütern
in die Standschaft, der Landtag nach Kurien abzustimmen habe, der Zusatz aber mit 10
gegen 2 Stimmen abgelehnt.

8 22 wurde als ganz besonders dem Grundsatz der Interessen-Vertretung entsprechend einstimmig
unverändert angenommen.

8 23. Die Ausschließung der Oeffentlichkcit bei den Berathuugcn des Provinzial-Landtags durch
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das Gesetz wurde von einer Seite als die Autonomie desselben verletzend angesehen und deshalb die
Streichung des Paragraphen beantragt, vom Ausschuß aber mit 9 gegen 3 Stimmen abgelehnt.

Zu den 8§ 24 und 25 fand sich nichts zu erinnern.
8 26. Gegen den Inhalt dieses 8 hatte der Ausschuß zwar nichts zu bemerken; es muß aber auf

einen vermuthlichen Druckfehler aufmerksam gemacht werden, indem vorausgesctzt wird, daß es in der
zweiten Zeile statt „und der von ihm" „und der von ihr ernannten Kommissionen"heißen soll.

Zu den 88 27 und 28 war nichts zn bemerken.
8 29. Um einer möglichen Willtülir Seitens der Staatsbehörden vorzubeugen, erachtet es der

Ausschuß für angemessen,im Falle der Auflösung einer Provinzial-Vcrsammluug die Staats-Negierung zu
verpflichten, die alsdann erfordellichen Neuwahlen nicht nach Willkühr hinauszuschiebenund deshalb im
Gesetzeeine Frist, binnen welcher die Neuwahlen angeordnet werden müssen, zn bestimmen. Damit aber
die Negierung in der Anordnung derselben und durch eine zu kurze Zeitbestimmung nicht etwa behindert
werde, wurde hierzu die Frist eines vollen Jahres vorgeschlagen; so daß der letzte Satz folgender Maßen
zu fassen ist: deren Neuwahl binnen Jahresfrist anzuordnen ist.

Dieser Abändcrungs'Vorschlag wurde vom Ausschuß einstimmigangenommen.
Zu den 88 30 und 31 hatte der Ausschuß nichts zu bemerken.
Der zweite Ausschuß nach reiflicher Erwägung, empfiehlt in seiner Mehrheit dem hohen Proviuzial-

Vandtage, dem von ihm erstatteten Bericht über die Begutachtung des Entwurfs einer Provinzial-Ordnung
so wie den vorgeschlagenenAbänderungen nnd Zusätzen seine Zustimmung zu ertheilen.

Düsseldorf, den 2. October 1852.

Der zweite Ausschuß des interimistischenrheinischenProvinzial-Landtages.
C. Graf zu Stolberg, im Auftrage des Vorsitzenden. Iungbluth, Berichterstatter.
C. Savoye. Seulcn. Noegcrrath. Frhr. v. Salis-So glio. Kvllmann.

von Hacften. Puricelli.

Beschlüsse der Provinzial-Versammlung
über den

Entwurk der Kreis - Ordnung.

Unter die vom Ausschuß vorangeschickteEinleitung, so wie über die in dieser Einleitung aufgestellten
Grundsätze hat in der Plenar>Versammlung eine besondere Discussion nicht stattgefunden, nnd eben so
wenig wurden diese Grundsätze einer Abstimmung unterworfen, vielmehr wurde die General-Discussion
bis zur Berathung über den 8 2 des Entwurfs ausgesetzt, jedoch eine Abstimmung über die vom Ausschuß
ausgesprochenenallgemeinen Grundsätze nicht beliebt.

8 1 wurde dem Bericht des Ausschussesund dem Inhalt des Entwurfs, einstimmig zugestimmt.
8 2. Zu I. 1. beschloßdie Versammlung fast einstimmigdie unveränderte Annahme.
Zu l. 2. ». entschied sich dieselbe mit 37 gegen 32 Stimmen.
Zu I. 2. b. mit 39 gegen 30 Stimmen.
Zu I. 2. e. einstimmigfür unveränderte Annahme.
Der zu I. als Nr. 3 vom Ansschuß vorgeschlageneZusatz wurde einstimmig,
die Nr. lll. und ll. des Entwurfs ohne Widerspruch angenommen.
Nach crfolgter Abstimmung über Nr. I. 2. ». und l,. beschloß der Stand Landgemeinden, wegen
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vorgeblicher Verletzung seiner Interessen, Sonderling in Theile mit 17 gegen 4 Stimmen und behielt sich
besondere Beschlußfassungvor.

8 3. Auf den nachträglichen Vorschlag des Ausschussesentschied sich die Versammlung in ihrer
Mehrheit dafür, daß den Besitzern der im Kreise gelegenen ehemals rcichsuiunillelbarcn i'andestheile eine
Vertretung durch einen zur Ausübung der Kreisstandschaftberechtigten Gutsbesitzer zu gestatten sei.

Die Nr. 1, 2 und 3 wurden unverändert angenommen.
Zu Nr. 4 erklärte sich die Versammlung in Uebereinstimmungmit dem Gutachten des Ausschusses

für die Streichung des letzten Satzes: sofern der Ehemann u. f. w.
Nr. 5 wurde unverändert, jedoch mit dem von einem Mitglied vorgeschlagenenZusatz: daß ver«

wittwete Gutsbesitzerinnen auch durch ihre großjährigen Söhne, sofern diese die im
§ 10 ausgesprochenen Eigenschaften besitzen, vertreten werden können, angenommen.

Im Uebrigen wurde der § 3 ohne Veränderung angenommen.
88 4 und 5 wurden unverändert angenommen.
8 L. Die Versammlung entschied sich einstimmigfür die Streichung der Worte: in den geeig-

netcn Fällen, lehnte dagegen in ihrer Mehrheit die vom Ausschuß vorgeschlageneAbänderung ab und
beschloß die Annahme der Fassung des Entwurfs.

Die Streichung des letzten Satzes wurde in Uebereinstimmungmit dem Vorschlage des Ausschusses
einstimmig beschlossen.

88 7 und 8 wurde» dem Gutachten des Ausschussesentgegen in der Fassung des Entwurfs unver¬
ändert angenommen.

8 9. In Uebereinstimmung mit dem Vorschlage des Ausschusseswurde der »»l Nr. 3 ». vorge¬
schlageneZusatz einstimmigund eben so der übrige Inhalt des Paragraphen unverändert angenommen.

8 10. Die Versammlung entschied sich in ihrer Mehrheit für die beiden vom Ausschußvorge¬
schlagenenZusätze.

8 11 wurde unverändert angenommen.
8 12. Beide vom Ausschuß vorgeschlageneAbänderungen wurden abgelehnt und die Fassung des

Entwurfs unverändert angenommen.
8 13. Der vom Ausschuß abgelehnte Zusatz: und Gemeinde-Versammlungen wurde von der

Mehrheit zur Annahme beschlossen, sonst aber der 8 unverändert angenommen.
Die 88 14 bis 20 wurden sämmtlichunverändert angenommen.
8 21. Die Versammlung entschied sich in ihrer Mehrheit für Ablehnung des vom Ausschußvor,

geschlagenenZusatzes und für unveränderte Annahme des Entwurfs.
8 22 wurde auf den Vorschlag eines Mitgliedes die Fassung des letzten Satzes folgendermaßenbe¬

schlossen: ist die Genehmigung der Minister des Innern und der Finanzen überhaupt so wie auch in
Beziehung u. s. w.

8 23 unverändert angenommen.
Z 24. Der im Bericht des Ausschusses ausgesprochene Grundsatzerhielt die Zustimmung der Versammlung.
Die §8 25, 20, 27 und 28 wurden unverändert angenommen.
§ 29. Die Versammlung beschloßunter nachträglicher Zustimmung des Ausschusses folgende Fas¬

sung: wenn mindestens ein Vor urtheil der Mitglieder der Kreis-Versammlung es verlangt.
8 30 unverändert.
8 31 wurde unverändert angenommen.
Das im Ausschußberichtniedergelegte Pelitum erhielt die ungetheilte Zustimmung.
Die §8 32 und 33 wurden unverändert angenommen.
8 34. Auf den Vorschlag eines Mitgliedes wurde die Streichung dieses ganzen 8 und dagegen

folgende Fassung von der Mehrheit beschlossen:
0*
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Beschwerden gegen Beschlüsse des Kreistags gehen in der Nee urs-Instanz
an die Negier ung, in weiterer an den Ober-Präsidenten und in letzter In¬
stanz an das Staats-Ministerinm. Die Ansführ.un'g der Beschlüsse wird
dadurch nicht behindert.

Die ZZ 35 bis 43 wurden unverändert angenommen.
Die Schlußbcmcrkung des Ausschusses ist zwar im Laufe der Diskussion zur Erörterung gekommen,

jedoch hat eine besondere Vcschlußnahmedarüber nicht stattgefunden.
Düsseldorf, den 8. October 1852.

Der L a n d t a g s - M a r s ch a l l: Der Berichterstatter:
Gez.. v. Waldbott-Vornhcim. Gez.: Iungbluth.

Bericht des zweiten Ausschusses des interimistischenrheinischen
Provinzial - Landtages

über den

Entwurt einer Kreis- Ordnung.

Durch das im AllerhöchstenAuftrage von dem Minister des Innern erlassenePropositionsdekret vom 12.
September d. I. wurde dem versammelten interimistischenProvinzial-Landtage mitgetheilt, des Königs
Majestät habe mittelst der durch die Gesetz - Sammlung zur öffentlichenKenntniß gebrachten Allerböchsten
Ordre vom 19. Juli d. I. befohlen, daß mit der Bildung der in der Kreis-, Bezirks- uud Prouinzial-
Ordnnna vom 11. März 1850 cmgeo-ronetenneuen Kreis- und Provinzial -Verlrelunge» nicht weücr
vorgegangen und den Kammern bei ihrem nächstenZusammentreten geeignete Vorlagen in dieser Angclc-
aenheit gemacht werden sollen.

In dem dieser AllerhöchstenOrdre vorausgegangenen, ebenfalls veröffentlichenStaats-Ministerml-
N rickt vom 17. Juni d. I. ist die Absicht ausgesprochen, unter Aufhebung, der Kreis-, Bezirks- und
Brovin'ial-Ordnung vom 11. März 1850, die'weitere Gesetzgebung anknüpfend an den Nechts-

^ nd vor dem 11. März 1850 uud mit Berücksichtigungprovinzieller Verschiedenheitenund Eigen-
lbümttchkeitenunter Mitwirknng der Provinzial - Vertretungen zn regeln.

Dieser Absicht entsprechendhat der Minister des Innern den in der letzten Session von der Ersten
Kammer berathenen jedoch nicht zum Abschluß gekommenenEntwurf einer Kreis - und Provinzial - Ord¬
nung auch dem rheinischen Provinzial-Landtagc vorgelegt und ist der zweite Ausschuß mit der vorläufige"
Prüfung und Begutachtung beauftragt worden.

Bevor der Ausschuß iu die Detail-Berathung des vorgelegten Entwurfs überging, hielt es der¬
selbe für angemessen, sich über die bauptgrundsätze einer den Eigenthümlichkeiten und den besonderen
Bedürfnissen der Rhein > Provinz entsprechendenKreis- und Provinzial > Gesetzgebnngansznsprechcn.

In Uebereinstimmungmit den diesen Gegenstand betreffenden Beschlüssen des vorjährigen interimi¬
stischen Provinzial - Landtages erkannte der Ausschuß als Haupterforderniß einer guten und dauernden
orgcmischenGesetzgebung die größ'mögliche Freiheit der einzelnen Korporalionsverbände im Staat ">
Ordnung und Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten und in der Beschränkung der Beaufsichtigung
durch den Staat ans die Verpflichtungen der einzelnen Korporationen gegen die Gesammtheit des Staates
und auf die durch die allgemeinen Gesetze und NechtsgrundsätzebestimmtenPflichten gegen den Staat ui'v
gegen Einzelne.
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Der Ausschuß erkannte ferner, daß eine in diesem Maße beanspruchteAutonomie der einzelnen
Korporationsverbändc nur alsdann für diese selbst und für diese Gesammtheit des Staates ersprießlich
und fördernd sein könne, wenn die Vertretung derselbe» aus den verschiedenenInteressen der einzelnen
Korporations-Angehörigen hervorgehe, und wenn sie von Männern ausgeübt werde, welche vermöge
ihres Besitzes von äußeren Einflüssen möglichst frei und dadurch im Stande sind, sowohl dem
Drängen der Massen als auch etwaigen Uebergriffen der Staats - Gewalten ohne Scheu und fest eutge-

gcn zu treten. „, ^ >
Diese Interessen und Garantien beruhen vornehmlichin dem Grundbesitzund der Industrie, welche

die nothweudigc» Elcmcute des Staates bilden, und welche, soll überhaupt ein gemeinnützigesGedeihen
stattfinden, in unzertrennlicher Wechselwirkungstehen müssen.

Indessen kann nicht verkannt werden, daß der Grundbesitzein so dauerhaftes und unwandelbares
Element bildet, welches den Einflüssen und Schwankungen der Zeit-Verhältnisse, der politischen und kommer«
zielten Konjunkturen, nicht in dem Maße ausgesetzt ist, wie dies bei industriellen Etablissements auch
ohne politische Konjunkturen häusig sich ereignet, daß daher namentlich dem größeren Grundbesitz, abge¬
sehen von der ibm vermöge ciues uralten uud wohlbegründeten Nechts-Zustandes beigelegtenBevorzugung,
eine seiner Stenerkraft und Sclbstständigkeit entsprechende Vertretung in den Korporations-Verbanden er¬
hallen werden müsse.

Die hier ausgesprochenen Grundsätze glaubte der Ausschuß in dem vorgelegten Entwurf, wenn
auch namentlich in Bezug auf die beanspruchte Autonomie nur mangelhaft, niedergelegt zu ftuden und
beschloß einstimmig,denselben bei der Berathung der Kreisordnung zu Grund zu legen, unter Fcsthaltung
folgender Hauptbcstimmungcn:

1. Daß einem jeden Kreis-Verbände das Recht zustehensolle, mit Rücksicht auf die obwaltenden
eigenthümlichen Verhältnisse und Zustände eiu besonderes Nrciostatnt zu errichten, mit 11 ge-
gen 1 Stimme;

2. Daß in jedem Kreise neben den gewählten Vertretern größere Grundbesitzerzur Ausübung des
Rechts der Kreis - Standsckaft ohne Wahl berechtigt sein sollen, mit 10 gegen 2 Stimmen.

In die Berathung der einzelnen §8 des Entwurfs übergehend, wurden im Anoschuß folgende

Bemerkungen gemacht: m.,s,n
8 1. Daß die Bildung neuer Kreise, so wie Veränderungen bestehender Kreis-Grenzen nach An p o-

rung der Vertretungen der betheiligtcnKrc.se und des Proviuzial-Landtages nur durch Komgl, ^"""U'ng
erfolgen solle, wurde einstimmigals Verbesserung des ursprünglichen Vorschlages, wonach nanmy
Zustimmung der betheiligten Kreis-Vertretungen erfordert wurde, anerkannt.

Zusammensetzung der Kreis-Versammlung.
8 2. Hierzu wurde vorgeschlagen, vorbehaltlich einer Bestimmung über de"W"lmodns prinzipiell

3« beschließen, daß die Kreis-Vertretung entsprechendden Bestimmungen der Art.l.l 4,

Verfassungs-Urkunde, nur ans gewählten Mitgliedern bestehen dürfe. „...,n^.,n l'andcstbeile

Diesem entgegen wurde jedoch, was die Bester der ^maw ^^wM^^^n eschnleetrifft, auf die Bestimmungen der Bundesaete von 1814 verwiese , welch als 6
die Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 nicht aufgehoben worden ,e,en , ^ ^ ,^

^"' das Rech, zur S.andschas. ohne Wahl betrifft so ^^ dieses cmf uuvor-
denklichenund wohlbegründeten Berechtigungen des großen Grundbesitzes, essen

dirung vom Staat zu seiner eigenen Erhaltung auf jede Weise angestrebt und ^fo d rt werden müsse;
es könne aber die Einräumung eines solchen Rechts um so weniger als eme Verletzung irgendeiner
Verfassungsbestimmungangesehen werden, als dadurch Standesvorrechte nicht geschaffen wurden, indem
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es einem jeden freistehe, sich den Besitz großer zur Standschaft berechtigender Guter zu verschaffen,wenn
er überhaupt die Mittel dazu besitze. Wenngleich auch der Artikel 105 der Verfassungs-Urkmidebestimme,
daß über die inneren und besonderen Angelegenheiten der Gemeinden, Kreise :c. :c. aus gewählten Ver¬
tretern bestehende Versammlungen beschließen sollen, so dürfe dennochdiese Bestimmung keineswegs so
sehr erklusiv verstanden werden, als ob dadurch jede Theilnahme an der Vertretung ohne Wahl von selbst
ausgeschlossen sei, und in ei» organischesGesetz eine entgegenstehende Bestimmung nicht dürfe aufgenommen
werden; vielmehr beweise die Bestimmung im § 08 der Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850: „Außer
den gewählten Mitgliedern gehören zum Gemeinde-Rath auch diejenigen im Gemeinde-Bezirk ansässigen
Grundeigenthümer, welche die erforderlichen Eigenschaften der Gemeinde-Wähler haben (8 4) und mehr
als ein Viertel der gesammten Gemeinde-Abgabenaufbringen," das gerade Gegentheil.

Es dürfe auch hierbei nicht unbeachtet gelassen werden, daß die Gemeinde-Ordnung von 1850 von
denselben Faktoren der Gesetzgebung, ja von denselben Mitgliedern der beiden Kammern, welche die
Vcrfassungs-Urknnde berathen und beschlossen haben, berathen und beschlossen worden sei.

Der Ausschuß entschied sich hiernach mit 10 gegen 2 Stimmen für unveränderte Annahme der
Bestimmung des § 2 »»!> I. 1.

Zu 2. ». und d. wurde vorgeschlagen, an dem im Eingange ausgesprochenenPrinzip der Interessen«
Vertretung festzuhalten, und diesem entsprechend, eine bevorzugte Vertretung sowohl für den großen
Grundbesitz als auch für die Industrie, da, wo sie in größerem Maaße vorhanden sei, nicht aber das
sogenannte historische Bevorzugungs-Necht der Rittergüter wieder herzustellen.

Hieran knüpften sich folgende Anträge:
Die Nr. 2. ». und l». folgendermaaßcn abzuändern:

„Aus Besitzern solcher Güter, welche mindestens 1000 Thaler Nein-Ertrag abwerfen, mit der
Beschränkung, daß diesen auf dem Kreistage nur Stimmen bis zu einem Drittel der gesammten
Kreis-Vertretung, und im Fall deren mehr vorhanden sind, nur Kollektiv'Stimmen zustehen."

Dieser Antrag wurde mit 6 gegen 6 Stimmen durch die Stimme des Vorsitzendenverworfen.
Ein fernerer Antrag, die Stimmberechtigung der Nittergutsbesitzer auf die im Kreise wohnenden

zu beschränken,wurde mit 7 gegen 5 Stimmen abgelehnt.
Die Nr. 2. ». des Entwurfs wurde hierauf mit 8 gegen 4
und Nr. 2. I». mit 9 gegen 3 Stimmen unverändert angenommen.

Gegen eine als Nr. 3 beantragte Zusatzbestimmung
„Aus den im Kreise wohnenden Besitzern solcher umfangreichenindustriellen Etablissements, mit
denen künftig das Recht der Kreisstandschaftverbunden wird",

wurde eingewendet, daß die Interessen der Industrie durch die im Entwurf enthaltene Bestimmung der
Zulässigleit der Abstimmung nach Kurien und Ständen hinreichend gewahrt seien und daß der Begriff
von dem Umfang industrieller Etablissements ein so verschiedener, auch die Beständigkeit derselben zu
wandelbarer und schwankenderNatur sei, als daß ihnen durch die Gesetzgebungein beständiges Vertre-
tungs'Necht beigelegt werden könne. — Anderer Seils wurde diese Behauptung der zu großen Unbestän¬
digkeit bestlitten und dagegen verlangt, baß eine bloße Versprechung der künftigen Verleihung eines bevor«
zugten Stimm-Nechts für Besitzer großer industrieller Etablissements nicht genüge, daß vielmehr deren
Rechtsanspruchim Gesetzepositiv ausgesprochen werden müsse, worauf folgender Antrag gestellt wurde:
den Zusatz Nr. 3 so zu fassen:

„Aus den im Kreise wohnenden Besitzern umfangreicher industrieller Etablissements, deren Zahl
durch das Kleisstatut festzusetzen ist."

Der erstere Antrag wurde mit 7 gegen 5 Stimmen verworfen, der zweite dagegen mit 8 gegen 4
Stimmen angenommen.
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Der übrige Theil des Nr. I. so wie die Bestimmungen unter ll. und I II. wurden ohne besondere
Bemerkungen und einstimmigangenommen.

Zu 8 3 wurde im Allgemeineneine Erleichterung in der Vertretung gegen die Bestimmungen des
Entwurfs und zugleichdie Streichung des letzten Aliuea wegen Zulässigkeit der Führung von zwei Stimmen
auf dem Kreistage beantragt, insbesondere

die Nr. 3 dahin abzuändern:
Korporationen oder Stiftungen durch ein Mitglied ihres Vorstandes oder durch einen zur
Wählbarkeit zur Kreis-Versammlung berechtigten Grundbesitzer des
Kreises,

in Nr. 4 die Worte: sofern der Ehemann n. s. w. zu streichen,
Nr. 5 dahin zu ändern: selbstständige unverheiralhcte oder verwittwete Gutsbesitzerinnen durch

einen zur Wählbarkeit zur Kreis. Versammlung berechtigten Grundbesitzer
des Kreises,

im folgenden Alinea die Worte: durch einen zur Kreisstandschaft berechtigten Guts«
be sitzer und das ganze letzte Alinea zu streichen.

Die vier ersten Anträge wurden mit ll gegen 5 Stimmen abgelehnt, der letzte aber in Folge
dieser Ablehnung zurückgezogen. Hierauf wurde der ganze 8 ohne Veränderung angenommen.

Zu den Z8 4 und 5 fand der Ausschuß nichts zu bemerke».
8 6. Der Ausschuß beschloßeinstimmigdie Worte: „in den geeigneten Fällen" zu streichen,

indem er es für angemessenerachtet, daß die Vctheiligten in allen Fällen gehört werden, und schlug zur
Wahrung des Rechtes der Autonomie ebenso statt der Schlußworte des ersten Satzes des Entwurfs
folgende Fassung vor: in Uebereinstimmung mit dem Gutachten der Provinzial-
Versammlung durch Königliche Verordnung festgestellt werden.

Die Schlußbestimmuug wegen Erlaß einer besonderen Ministerin! - Instruktion hielt der Ausschuß
an dieser Stelle für überflüssig, indem am Schluß des Gesetzes eine Ausführungsbestimmunggenerell
enthalten ist, und beantragte einstimmig die Streichung des letzten Satzes.

Zu § 7. Desgleichen die Schlußworte übereinstimmendwie im § 6 abzuändern: in Ueber e»n«
stimmung mit dem Gutachten des Provinzial-Landtags durch Königliche Verordnung
entschieden.

In 8 8 ebenso das zweite Alinea abzuändern: . ,«<, K?,n
Das Statut wird nach Auhörung des Kreistags und in
Gutachten der Provinzial-Vertretung durch Königl. Verordnung festgestellt. D" ^.uß,
nach welchemvon Errichtung eines Kreis-Statuts abgesehen werden soll, ""ars ° ^ -
stimmung der Provinzial-Vertretung und der Genebm.gung ^ ^''.g'.

8 9 wurde zwischenNr. 3 und Nr. 4 folgenderZusatz beantragt: Nr. 3 «- »" 6 st ehu g
Zahl der zur Kreisstandschaft berechtigenden umfangreichen .ndustr.ene

'"'Die^An.rag wurde, als dem Beschlusse des Ausschusseszu 8 2 Nr. 2 entsprechend,angenommen.

Zu den übrige« Bestimmungen des 8 9 fand sich nichts zu beuten. ^ Juli8 10. bier,u wurde unter Bezugnahme auf die Bestimmung un -"t. 14 ,

l827, bet" die'^övilzial-Stände der Nheinprovinz, zu Nr. 1 eiu Zusatz beantragt aß « an .sch
Gutsbesitzer nur dann von dem Stimmrecht in der Kreis-Versammlung auszuschließensnen, sofern s.e
den Homa al Eid «ich. geleistet haben, welcher mit 9 gegen 3 Stimmen angenommen wmde.

Personen, welche keiner der vom Staate anerkann en chr.stltchen
Konfessionen angehören, von der Stimmberech.igung auszuschließen,wurde m.t gle.cher St.mmen-
zahl angenommen.
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Zu dem weiteren Inhalt des 8 IN, sowie zu 8 11 war nichts zu bemerken.
Zu Z 12 wurde beantragt, entsprechendder Bestimmung der AllerhöchstenKabiuets-Ordre vom 5.

April 1836 und der Bestimmung im 8 13 Nr. 2 dieses Entwurfs, betreffend die Erfordernisse der Abge¬
ordneten für die Landgemeinden, festzusetzen, daß auch fernerhin für städtische Abgcorduete das Erfordcr-
uiß des eigenthümlichenBesitzes eines Wohnhauses beizubehalten sei.

Der Ausschuß trat diesem Antrage mit 14 gegen 2 Stimmen bei.
Ein weiterer Antrag, den Schlußsatz des 8 zu streichen,weil einmal die darin den Staatsbehörden

beigelegte Bcfugniß schon vermöge des Inhalts des 8 9 Nr. 7 den Kreis- und Provinzial-Vertretungen
zustehe, auderentheils aber auch die Einwirkung der Staatsbehörden nur auf das für deu Staat nothwen¬
dige Aufsichlsrechtbeschränktbleiben müsse, über welches aber die hier enthaltene Bestimmung hinausgehe,
wurde von dem Ausschusse einstimmigangenommen.^

Zu 8 13 unter Nr. 2 wurde beantrag», am Schlüsse zuzusetzen: die Mitglieder der Amts-, Bür¬
germeisterei- und Gemeinde- Versammlungen. Der Antrag wurde durch die Zweckmäßigkeitder möglichst
großen Ausdehnung der Anzahl der zur Wählbarkeit berechtigten Personen begründet, vom Ausschusse aber
mit 8 gegen 8 Stimmen abgelehnt, den übrigen Bestimmungen des 8 wurde einstimmig beigctrctcn.

Zu den 8Z 14 bis 20 fand sich nichts zu erinnern.
Zu 8 21 wurde beantragt, hinter den Worten und dieselben, zuzusetzen:und dieselben auf die

Gemeinden zu vertheilen, um dadurch, wie es auch unverkennbar die Absicht des Gesetz-Entwurfs ist,
bestimmt zu bezeichnen,daß die Gemeinde-Korporationen, nicht aber die einzelnen Gemeinde-Angehörigen
die Verpflichtetensind.

Dieser Zusatz wurde einstimmigangenommen.
Zu den 88 22 und 23 war nichts zu erinnern.
Zu § 24 enthielt sich der Ausschuß zwar eines positivenZusatz-Vorschlags, glaubte aber im Bericht

den Grundsatz aussprechen zu müssen, daß bei Zuschlägen zur klassifizirtenEinkommensteuerjedenfalls das
Einkommen aus dem außerhalb des Kreises bclegcncn Grundeigcnlhum außer Berechnung bleiben muß,
wenn solches anderwärts zu den Kreis- und Kommunal-Lastenherangezogen ist.

Die 83 25, 26, 27 und 28 gaben zu keinen Bemerkungen Veranlassung.

Ginberufung und Beschlüsse des Kreistags.
§ 29. Der Ausschuß sprach die Ansicht aus, daß die Befugniß des Kreistages, unter gewissenBe¬

schränkungen seine Einberufung selbst durch den Landrath veranlassen zu können, unbedenklichder Natur
der Verfassung einer solchen Korporation entspreche, glaubte aber, daß die hier ausgesprochene Beschrän¬
kung dieser Befugniß auf den Antrag von mindestens der Hälfte der Mitglieder zu weit ausgedehnt sei.

Ein hierauf gegründeter Antrag: wenn mindestens ein Drittheil der im Kreise woh¬
nenden Mitglieder der Kreis-Versammlung es verlangt, wurde mit 9 gegen 5 Stimmen
abgelehnt; dagegen aber der Antrag: wenn mindestens ein Drittheil der Mitglieder der
Kreis-Versammlung es verlangt, einstimmigangenommen.

Zu § 30 fand sich nichts zu bemerken.
8 31. Ueber den Inhalt des § hatte der Ausschuß zwar nichts zu erinnern, glaubte aber, daß es

angemessensei, an dieser Stelle den im vorigen Jahre vom Provinzial-Landtag ausgesprochenen Wunsch/
es möge den Kreisen das frühere Wahlrecht ihrer Landräthe und Krcis-Deputirten zurückgegeben werden,
zu wiederholen und die Veranlassung hierzu der Staats-Ncgierung dringend zu empfehlen, unter Bezug¬
nahme auf die im vorigjährigen Gutachten entwickeltenGründe.

Zu § 32. Hierzu wurde der Antrag gestellt, die Zusammenberufungsfrist in dringlichenFällen von
acht auf drei Tage zu ermäßigen; dieser Antrag aber mit 11 gegen 4 Stimmen verworfen.

Ein weiterer Antrag, daß es der Kreis-Versammlung freistehen solle, im Falle der Einstimmigkeit,
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auch über Gegenstände zu beschließen,welche in der Einladungs-Kurrende nicht enthalten sind, wurde mit
12 gegen 3 Stimmen verworfen, aus dem Grunde, um die Kreis-Versammlung vor übereilten Beschlüssen
möglichstzu wahren.

Zu den K8 33 bis 43 fand der Ausschuß nichts zu bemerken, vielmehr wurde der Inhalt als dem
nothwendig erforderlichen Geschäftsgang und den im Eingange ausgesprochenen Grundsätzen entspre¬
chend befunden.

Schließlich war der Ausschuß der Ansicht, in dem Berichte noch des Umstandcs Erwähnung thun
zu müssen, daß er das Verhältniß, in welchem der vorgelegte Gesetz-Entwurf und die vorgeschlagenen
Abänderungen und Zusätze zu der Vcrfassungs'Urkunde stehen, wohl in Betracht genommen habe, daß er
zwar, mit Ausnahme des zu dem § 10 vorgeschlagenenZusatzes, betreffend die Ausschließungderjenigen
Personen von der Stimmberechtigung auf den Kreistagen, welche keiner der vom Staat anerkannten christ¬
lichen Konfessionenangehören, weder in dem Entwürfe selbst, noch in den sonstigen Abänberungs« und
Znsatz-Vorschlägeneinen Widerspruch mit dem Inhalt der Verfassnngs-Urkundein seiner Mehrheit habe
erkennen können; daß er, der Ausschuß, aber auch von der Ansicht geleitet worden sei, daß der hohePro-
vinzial«i!andtag, falls er den Gutachten und Vorschlägen des Ausschussesseine Zustimmung ertheilen werde,
als berathende Versammlung sein Gutachten einfach abzugeben und der hohen Staatsregierung, falls sie
gesonnen sei, die ertheilten Gutachten in die zu erwartende Gesetzes-Vorlage aufzunehmen, anheimzugeben
habe, etwaige Widersprüche mit der Verfassnngs-Urkundeauf gesetzlichem Wege in Einklang zu bringen.

Dieser letzte Beschluß wurde mit 12 gegen 2 Stimmen gefaßt.
Der Ausschuß empfiehlt hiernach dem hohen Provinzial-Landtage, den von ihm erstatteten Gut¬

achten über den Entwurf eiuer Kreis-Orduung so wie den vorgeschlagenen Abänderungen und Zusätzen
seine Zustimmung zu ertheilen.

Düsseldorf, den 2. October 1852.

Der zweite Ausschuß des rheinischenProvinzial-Landtages.
Der Vorsitzende: N. Graf von Schaesberg. Berichterstatter: Iungbluth.

von Haeften. C. Graf zu Stolberg. Seulen. Frhr. v. Salis - Soglio»
Purizelli. Schumacher. Frhr. v. Leykam. C. Savoye. Kyllmann.

Ew. Hochwohlgeborcn beehre ich mich den Beschluß der Stände-Versammlung wegen 3. Gutachten über die
Errichtung von Taubstummenschulenan den Seminarien zu Brühl und Neuwied in AbschriftErrichtung von Taubstmn-
anlicgcnd und das Resultat der vorgenommenen Wahl der Commissionfür die Taubstummen«^?^'^"^''F""'!'"'
schulen, wofür 4 Mitglieder zu wählen, wovon 2 katholische und 2 evangelische, wie folgt
ganz ergebenst mitzutheilen.

Es wurden gewählt:
1) der Abgeordnete v. Haeften;
2) der Abgeordnete v. Müller;
3) der Abgeordnete Iungbluth;
4) der Abgeordnete Schult.

Düsseldorf, den 12. August 1852.
Der Landtags-Marschall.

An
bln Königlichen Landtags-Cmmmssar
Ober - Präsident.'!, der Nhcinprovinz

Herrn von Kleisl-Rctzow
HochN'vhlgeboren.
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Beschluß des Provwzial-Landtags.

Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen:
In Erwägung, daß das Bedürfniß zur Vermehrung und Verbesserung der Taubstummen- Unter-

richts-Anstaltcn nicht verkannt werden kann.
Daß auch die Verbindung dieser Anstalten mit den Schullchrer - Seminarien als die zweckmäßigste

zu erachten ist.
Daß aber die in der Denkschrift ausgesprochene Absicht die Mittel zu gleichen Theilen auf die

katholischenund evangelischenAnstalten zu vertheilen schon aus dem Grunde unrichtig erscheint, weil die
Zahl der aufzunehmcnoen Zöglinge nur dem Verhältniß der katholische»zu der evangelischen Bevölkerung
etwa 3 zu 1 entspreche,, kann.

Daß demnachaußer den bei einer jeden Anstalt erforderlichen allgemeinen Mitteln als:
1) für zwei Lehrer...........«00 Thaler;
2) für Unterricht in weiblichen Handarbeiten ... 40 „
3) für Unterrichtsmittel.........50 „
4) für Utcnsilien............50 „
5) für Heizung und Beleuchtung der Lchrzimmcr . 50 „
0) für Bureau kosten ...........20 „
7) für Baukosten........... . 50 „

Zusammen . 860 Thaler,
welche zu gleichenTheilen zu vertheilen sind, der übrige Theil der 4000 Thaler »ll 3040 Thaler nur
nach dem Verhältniß der Kopfzahl der alljährlich vorhandenen katholischen und evangelischenZöglinge
zur Vertheilung kommen muß.

Aus diesen Gründen und unter dem Beding der Erfüllung des vorhin festgestellten Vertheilungs-
Maaßstabes bewilligt der Rheinische Provinzial-Landtag die zur Errichtung und Verbesserung der Taub«
stummewLehr-Anstaltcnnach der ministeriellen Denkschrift erforderlichenGeldmittel im Betrage von 4000 Thlr.

Da sowohl aus der Denkschrift wie aus den Mittheilungen einzelner Mitglieder hervorgeht, daß
das der Stadt Eölu im Jahre 1845 zum Zwecke der Einrichtung einer Taubstummcn-Unterrichts-Anstalt
aus Provinzial.Fonds zugekommeneCapital von 18000 Thaler nur zum Besten der Stadtgemeinde Cöln
verwendet worden ist und noch immer verwendet wird, indem die dortige Anstalt als eine städtische Privat-
Anstalt betrachtetund auswärtigen, der Provinz angehörigen taubstummenKindern der Zutritt verweigert wird.

Da auch, wie bereits in der Denkschrift richtig ausgeführt ist, ein nachhaltiger uud von allen
Gemeinden gleichmäßig zu leistender Zuschuß aus dem Polizei-Strafgclder-Fonds nicht gesichertist, viel¬
mehr schon lnsheran die meisten Städte ihren Antheil an den Polizei-Strafgeldern an sich genommen
haben und fast ausschließlichnur die Zuschüsseder Landgemeindendem Taubstummen- Unterrichts-Fonds
verblieben sind:

so beschließt der Rheinische Provinzial-Landtag:
daß noch im Laufe der gegenwärtigen Session eine aus vier Mitgliedern bestehendeständische
Eommissiongewählt werde, welche durch Vermittelung und in Verbindung mit dem Königl.
Laudtags-Commissarius alle in Bezug auf die Verwendung der zum Unterricht von Taub¬
stummen bestimmtenFonds bezügliche Angelegenheiten zu untersuchen und über die künftige
Verwendung mit besondererRücksicht auf die vorhandenen Bedürfnisse dem nächsten Provinzial-
Landtage Bericht zu erstatten hat.

Dieser Antrag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.
Der Landtags- Marschall.
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